EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT – KONTROLLBESCHEINIGUNG FÜR DIE EINFUHR AUS ÖKOLOGISCHEM LANDBAU

	1. Ausstellende Stelle oder Behörde (Name und Anschrift)


	2. Verordnung (EWG) Nr. 834/2007 des Rates und Artikel 33, Absatz 2 ( oder Absatz 3 ( oder Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommission Artikel 19. (


	3. Laufende Nummer der Kontrollbescheinigung
	4. Bezugsnummer der Ermächtigung gemäss Artikel 19 

	5. Ausführer (Name und Anschrift)


	6. Kontrollstelle oder -behörde (Name und Anschrift)



	7. Erzeuger oder Aufbereiter des Erzeugnisses (Name und Anschrift)


	8. Versandland: 


	
	9. Bestimmungsland: 


	10. Erster Empfänger in der Gemeinschaft (Name und Anschrift)


	11. Name und Anschrift des Einführers



	12. Kennzeichnung und Nummern, Container-Nr., Anzahl und Art, Verkehrs-bezeichnung der Ware
	13. KN -Codes


	14. gemeldete Menge



	Verkehrsbezeichnung der Ware
	Menge 
	Einheit
	Art. Nr.
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	15. Erklärung der in Feld 1 angegebenen Stelle oder Behörde

Hiermit wird bescheinigt, dass diese Bescheinigung auf der Grundlage der Kontrolle gemäss Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008
Ausgestellt worden sind und die vorstehenden Erzeugnisse gemäss der Erzeugungs- und Kontrollregeln für den ökologischen Landbau gewonnen wurden, die gemäss den Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 834/2007als gleichwertig gelten.
Name und Unterschrift der Bevollmächtigten
Stempel der ausstellenden Stelle oder Behörde


	16. Erklärung der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats der Europäischen Union, die die Einfuhrermächtigung erteilt hat, oder der von ihr damit beauftragten Stelle.

Hiermit wird bescheinigt, dass für die Vermarktung der vorstehenden Erzeugnisse in der Europäischen Gemeinschaft eine Ermächtigung nach dem Verfahren von Artikel 19 der Verordnung (EWG) Nr. 1235/2008 erteilt wurde, die die in Feld 4 aufgeführte Nummer der Ermächtigung trägt

Datum

Name und Unterschrift des Bevollmächtigten
Stempel der zuständigen Behörde oder ihres Stellvertreters im Mitgliedstaat

 

	17. Prüfung der Sendung durch die betreffende Behörde des Mitgliedstaats

Mitgliedstaat:...................................................................................................

Einfuhrregistrierung (Typ, Nummer, Datum und Ausstellungsbüro der Zollanmeldung):

Datum :...........................................................................................................

Name und Unterschrift des Bevollmächtigten
Stempel



	18. Erklärung des ersten Empfängers

Hiermit wird bescheinigt, dass die Annahme der Waren gemäß Artikel 34 der Verordnung. (EWG) Nr. 889/2008 erfolgt ist.
Name des Unternehmens 




Datum: ………………………………………………………

Name und Unterschrift des Bevollmächtigten





